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Niederschrift 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt 

Zeulenroda-Triebes 

 Sitzungstermin: Mittwoch, 11.11.2020 
 Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
 Sitzungsende: 20:05 Uhr 
 Ort, Raum: Bürgerhaus "Zum Roß", Zum Bahnhof 8, 

Bernsgrün, 07937 Zeulenroda-Triebes 

Anwesend sind: 
Frau Heike Bergmann  
Frau Annette Bierlich  
Herr Dr. Horst Gerber  
Herr Michael Glock  
Herr René Greyer  
Herr Heiko Hammer  
Herr Nils Hammerschmidt  
Herr Markus Hofmann  
Herr Frank Höhn  
Herr Sandro Kirst  
Herr Nils Köber  
Herr Guido Löffler  
Frau Annekatrin Michalke-Schulz  
Frau Kerstin Neuparth  
Herr Dieter Perthel  
Herr Sebastian Prediger  
Herr Andreas Rosenbaum  
Herr Andreas Senkowski  
Frau Diana Skibbe  
Herr René Spanner  
Herr Andreas Staps  
Herr Andreas Stiller  
Frau Anja Tischendorf  
Herr Axel Wagner  
Herr Martin Warmuth  
 
 

Entschuldigt fehlen: 
Herr Guido Drobny  
Herr Mike Fritzsche  
Herr Wolfgang Gaschler  
Herr Jens Kotlinsky  
Frau Corina Peipp  
Herr Frank Pitzing  
Herr Ronny Schmutzler  
Herr Jörg Schneider  
Herr Dieter Swierczek  
Frau Jana Wächter  
Herr Tino Winkler  
 

Herr Hammerschmidt begrüßt die Anwesenden,  stellt die form- und fristgerechte Ladung und die 
Beschlussfähigkeit fest. 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Bestätigung der Tagesordnung 
2 Bestätigung der Niederschriften vom 23.09.2020 und 30.09.2020 
3 Bericht des Bürgermeisters 
4 Einwohnerfragestunde 
5 Bebauungsplan der Stadt Zeulenroda-Triebes „Am Busbahnhof Lohweg“ - 

Abwägungsbeschluss 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
Vorlage: BVZTö-089-2020 

6 Bebauungsplan der Stadt Zeulenroda-Triebes „Am Busbahnhof Lohweg“ -  
Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
Vorlage: BVZTö-090-2020 

7 Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Sondergebiet Einzelhandel 
Schopperstraße“ 
Vorlage: BVZTö-103-2020 

8 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 
Vorlage: BVZTö-079-2020 

9 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH - Verwendung Jahresüberschuss 
2019 
Vorlage: BVZTö-080-2020 

10 Entlastung der Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda 
mbH für das Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-081-2020 

11 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH - Entlastung des Aufsichtsrates 
der Wobau GmbH der Stadt Zeulenroda für das Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-082-2020 

12 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 der 
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH 
Vorlage: BVZTö-083-2020 

13 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des Jahresabschlusses 
2018 
Vorlage: BVZTö-093-2020 

14 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des Jahresabschlusses 
2018 - Verwendung Jahresüberschuss 2018 
Vorlage: BVZTö-094-2020 

15 Entlastung Geschäftsführung WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH für das 
Geschäftsjahr 2018 
Vorlage: BVZTö-095-2020 

16 Entlastung des Aufsichtsrates der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH für das 
Geschäftsjahr 2018 
Vorlage: BVZTö-096-2020 

17 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des Jahresabschlusses 
2019 
Vorlage: BVZTö-097-2020 

18 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des Jahresabschlusses 
2019 - Verwendung Jahresüberschuss 2019 
Vorlage: BVZTö-098-2020 

19 Entlastung Geschäftsführung WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH für das 
Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-099-2020 

20 Entlastung des Aufsichtsrates der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH für das 
Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-100-2020 

21 Aufhebung des Beschlusses BVZTö-016-2020 vom 27.05.2020 
Vorlage: BVZTö-091-2020 
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22 Siebte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes 
Vorlage: BVZTö-092-2020 

23 Beschaffung eines Rettungsbootes, RTB2, für die Taucherabteilung der 
Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda 
Vorlage: BVZTö-101-2020 

24 Beschaffung einer Waschmaschine und eines Trockenschrank für Einsatzbekleidung für 
die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes 
Vorlage: BVZTö-102-2020 

25 Anfragen an den Bürgermeister 
26 Sonstiges 
 

Protokoll: 

Öffentlicher Teil 

zu 1 Bestätigung der Tagesordnung 
  
 Herr Hammerschmidt bittet alle Anwesenden, die Erklärung in Sachen Corona zu 

unterschreiben. 
 
Anträge zur Änderung/Ergänzung der Tagesordnung: 
 
Herr Hammerschmidt: 
- Bei der Beschlussvorlage BVZTö-101-2020 hat sich eine Änderung ergeben, die 

geänderte Vorlage liegt den Stadträten als Tischvorlage vor 
 
Herr Hofmann: 
- 10 Anfragen unter TOP Sonstiges/öffentlicher Teil 
 
Herr Rosenbaum: 
- 1 Anliegen unter TOP Sonstiges/öffentlicher Teil 
 
Die geänderte Tagesordnung wird bei 25 anwesenden Stadträten einstimmig bestätigt.   
 

  

zu 2 Bestätigung der Niederschriften vom 23.09.2020 und 30.09.2020 
  
 Zur Niederschrift vom 23.09.2020 gibt es keine Einwendungen. Die Niederschrift wird bei 

25 anwesenden Stadträten einstimmig bestätigt. 
 
Zur Niederschrift vom 30.09.2020 gibt es keine Einwendungen. Die Niederschrift wird bei 
25 anwesenden Stadträten einstimmig bestätigt. 
 
 

  

zu 3 Bericht des Bürgermeisters 
  
 Frau Skibbe: 

- Anfrage zu Medienkonzept der Schulen 
 Das Medienkonzept wurde von den Schulen vorbereitet. Die EDV-Firma hat sich mit 

den Schulleitungen beraten und den Bestand an Technik aufgenommen. 
 
Herr Kirst: 
- Anfrage zum Stand Erarbeitung Leistungsverzeichnis Bauhof und Erstellung 

Spielplatzkonzeption 
 Die Themen konnten auf Grund anderer Arbeiten noch nicht angegangen werden. 
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Herr Hofmann: 
- Welche Firma erarbeitet das Medienkonzept für die Schulen? Wie wird diese Firma 

vergütet? 
 Die Firma AbZ ist involviert, die auch für die Verwaltung die EDV-Arbeiten erledigt. Es 

wird eine monatliche Pauschale gezahlt plus Stundenaufkommen. 
 
 

  

zu 4 Einwohnerfragestunde 
  
 Dem Bürgermeister liegen keine schriftlichen Anfragen vor. Von den anwesenden 

Einwohnern werden keine Anfragen gestellt.  
 

  

zu 5 Bebauungsplan der Stadt Zeulenroda-Triebes „Am Busbahnhof Lohweg“ - 
Abwägungsbeschluss 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
Vorlage: BVZTö-089-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt gem. § 1 Abs. 7 BauGB die 
Berücksichtigung der Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligungen der Behörden, der Nachbargemeinden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des 
Bebauungsplanes „Am Busbahnhof Lohweg“ der Stadt Zeulenroda-Triebes vorgebracht 
wurden, entsprechend der Anlage zu diesem Beschluss.  
Das Planungsbüro wird angewiesen, die beschlossenen Anregungen in die Planung und 
in die Begründung einzuarbeiten. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und die 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die eine abwägungsrelevante Stellungnahme 
abgegeben haben, vom Ergebnis der Abwägung zu informieren. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 6 Bebauungsplan der Stadt Zeulenroda-Triebes „Am Busbahnhof Lohweg“ -  
Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB 
Vorlage: BVZTö-090-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt gem. § 19 ThürKO i. V. m. § 10 
BauGB die Satzung zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Am Busbahnhof Lohweg“ der 
Stadt Zeulenroda-Triebes in der Fassung vom 05. Oktober 2020. Die Begründung wird 
gebilligt.  

Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung der Satzung beim Landratsamt Greiz 
zu beantragen und die erteilte Genehmigung bekannt zu machen.  
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 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 7 Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Sondergebiet 
Einzelhandel Schopperstraße“ 
Vorlage: BVZTö-103-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes stimmt dem Befreiungsantrag für das Flurstück 
2695/40 der Gemarkung Zeulenroda zum Aufbau einer DHL-Packstation an der 
Eingangs- und Straßenseite am REWE - Markt, Schopperstraße 67-69 in Zeulenroda-
Triebes, hinsichtlich der im Bebauungsplan „Sondergebiet Einzelhandel Schopperstraße“ 
festgesetzten Nutzungsbestimmungen zu. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 8 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 
Vorlage: BVZTö-079-2020 

  
  Herrn Kruwinnus wird Rederecht erteilt. 

 Herr Hammerschmidt liest den Bericht des Aufsichtsrates vor. 
 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat stellt den geprüften Jahresabschluss 2019 der Wohnungsbaugesellschaft 
der Stadt Zeulenroda mbH mit einer Bilanzsumme von 27.480.740,56 € und einem 
Jahresüberschuss in Höhe von 34.363,31 € fest. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 
 
 
 
 



S e i t e  | 6 

 

zu 9 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH - Verwendung 
Jahresüberschuss 2019 
Vorlage: BVZTö-080-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat beschließt, dass gemäß § 15 Gesellschaftervertrag 10 % des 
Jahresüberschusses - 3.436,33 € - der Gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Der 
Bilanzgewinn in Höhe von 30.926,98 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.  
  
Feststellung des Stadtrates gemäß vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 
Buchst. b der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25  
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 10 Entlastung der Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 
Zeulenroda mbH für das Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-081-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat beschließt die Entlastung der Geschäftsführung der 
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH für das Geschäftsjahr 2019, gemäß 
vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 Buchst. c der Hauptsatzung der Stadt 
Zeulenroda-Triebes.   
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 11 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH - Entlastung des 
Aufsichtsrates der Wobau GmbH der Stadt Zeulenroda für das 
Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-082-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat beschließt, den Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 
Zeulenroda mbH für das Geschäftsjahr 2019, gemäß vorliegendem Prüfbericht und i. V. 
m. § 6 Abs. 3 Buchst. d der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes, zu entlasten.   
 
Ausschluss gemäß § 38 ThürKO – Herr Nils Hammerschmidt, Herr Frank Höhn, Herr 
René Greyer, 
Herr Sandro Kirst, Herr Heiko Hammer, Herr Markus Hofmann.  
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 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    6 
- Stimmberechtigt:    19  
- Dafür:      19 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 12 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 der 
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda mbH 
Vorlage: BVZTö-083-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat als Gesellschafter für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda 
mbH beschließt, die 
 
 Domus AG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft 
 mit Sitz in 99084 Erfurt, Regierungsstr. 58 
 
für das Wirtschaftsjahr 2020 zu bestellen.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 13 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 
Vorlage: BVZTö-093-2020 

  
  Herrn Braun (Aufsichtsratsvorsitzender) wird Rederecht erteilt.  

 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat stellt den geprüften Jahresabschluss 2018 der WBG 
Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH mit einer Bilanzsumme von 8.695.989,80 € und 
einem Jahresüberschuss in Höhe von 173.781,15 € fest. 
 
Feststellung des Stadtrates gemäß vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 
Buchst. a der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
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zu 14 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 - Verwendung Jahresüberschuss 2018 
Vorlage: BVZTö-094-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat stellt den Jahresüberschuss der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland 
mbH in Höhe von 173.781,15 € fest und beschließt, dass von dem ausgewiesenen 
Jahresüberschuss 10 % (17.378,12 €) gemäß § 22 des Gesellschaftsvertrages vom 
26.08.2014 der satzungsmäßigen Rücklage zugeführt wird und der übersteigende Betrag 
i. H. v. 156.403,03 € nebst Gewinnvortrag i. H. v. 403.521,49 € (zusammen Bilanzgewinn 
von 559.924,52 €) auf neue Rechnung vorzutragen ist. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 15 Entlastung Geschäftsführung WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland 
mbH für das Geschäftsjahr 2018 
Vorlage: BVZTö-095-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat beschließt die Entlastung der Geschäftsführung der WBG 
Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH für das Geschäftsjahr 2018, gemäß 
vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 Buchst. c der Hauptsatzung der Stadt 
Zeulenroda-Triebes.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 16 Entlastung des Aufsichtsrates der WBG Wohnungsbaugesellschaft 
Vogtland mbH für das Geschäftsjahr 2018 
Vorlage: BVZTö-096-2020 

  
  Herr Braun liest den Bericht des Aufsichtsrates vor. 

 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat beschließt, den Aufsichtsrat der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland 
mbH für das Geschäftsjahr 2018, gemäß vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 
Buchst. d der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes, zu entlasten.   
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 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 17 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 
Vorlage: BVZTö-097-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat stellt den geprüften Jahresabschluss 2019 der WBG 
Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH mit einer Bilanzsumme von 8.417.483,19 € und 
einem Jahresüberschuss in Höhe von 124.977,80 € fest. 
 
Feststellung des Stadtrates gemäß vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 
Buchst. a der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25  
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 18 WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH - Feststellung des 
Jahresabschlusses 2019 - Verwendung Jahresüberschuss 2019 
Vorlage: BVZTö-098-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat stellt den Jahresüberschuss der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland 
mbH in Höhe von 124.977,80 € fest und beschließt, dass von dem ausgewiesenen 
Jahresüberschuss 10 % (12.497,78 €) gemäß § 22 des Gesellschaftsvertrages vom 
26.08.2014 der satzungsmäßigen Rücklage zugeführt wird und der übersteigende Betrag 
i. H. v. 112.480,02 € nebst Gewinnvortrag i. H. v. 559.924,52 € (zusammen Bilanzgewinn 
von 672.404,54 €) auf neue Rechnung vorzutragen ist. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
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zu 19 Entlastung Geschäftsführung WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland 
mbH für das Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-099-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat beschließt die Entlastung der Geschäftsführung der WBG 
Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH für das Geschäftsjahr 2019, gemäß 
vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 Buchst. c der Hauptsatzung der Stadt 
Zeulenroda-Triebes.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 20 Entlastung des Aufsichtsrates der WBG Wohnungsbaugesellschaft 
Vogtland mbH für das Geschäftsjahr 2019 
Vorlage: BVZTö-100-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat beschließt, den Aufsichtsrat der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland 
mbH für das Geschäftsjahr 2019, gemäß vorliegendem Prüfbericht und i. V. m. § 6 Abs. 3 
Buchst. d der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes, zu entlasten.   
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
 
 

zu 21 Aufhebung des Beschlusses BVZTö-016-2020 vom 27.05.2020 
Vorlage: BVZTö-091-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat Zeulenroda-Triebes beschließt in seiner Sitzung am 11.11.2020 die 
Aufhebung des Beschlusses BVZTö-016-2020 vom 27.05.2020. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      25 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      0 
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zu 22 Siebte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-
Triebes 
Vorlage: BVZTö-092-2020 

  
 Beschlusstext: 

Der Stadtrat Zeulenroda-Triebes beschließt auf seiner Sitzung am  11.11.2020 die Siebte 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung in der nachfolgenden Fassung:    
  
„Siebte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes 
  Vom …...... 
  
Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO - in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 11. 06. 2020 (GVBl. S. 277), hat der Stadtrat Zeulenroda-Triebes am 
11.11.2020 die folgende Siebte Änderungssatzung der Hauptsatzung der Stadt 
Zeulenroda-Triebes beschlossen: 
  
„§ 1 Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes 
 
Paragraf 10  der Hauptsatzung der Stadt Zeulenroda-Triebes vom 02.02.2009 
(Gemeinsames Amtsblatt der Stadt Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf, 
Nummer 3 des Jahrgangs 4 vom Ausgabetag Mittwoch, 18.03.2009, S. 2 ff.) in der 
Fassung der letzten Änderung durch 6. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 
Stadt Zeulenroda-Triebes vom 20.06.2019 (Gemeinsames Amtsblatt der Stadt 
Zeulenroda-Triebes und der Gemeinde Weißendorf, Nummer 10 des Jahrgangs 14 vom 
Ausgabetag, Mittwoch, d. 21.08.2019, S. 2) wird wie folgt geändert: 
1. 
In Abs. 1 wird Satz 2 gestrichen und durch folgende Fassung ersetzt: 

„Der monatliche Sockelbetrag und das Sitzungsgeld verändern sich ab 01.01.2020 jährlich 

zum 01.01. um die letzte im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen 
veröffentlichte Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Thüringer 

Abgeordnetengesetzes (ThürAbgG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
09.03.1995 (GVBl. 05/1995 vom Ausgabetag 16.03.1995, S. 121) in der Fassung der 

Änderung durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes 

vom 09.10.2008 (GVBl. 11/2008 vom Ausgabetag 17.10.2008, S. 374).“ 
 
 2. 
In Abs. 7 wird: 
  
a.) die Aufwandsentschädigung des 1. ehrenamtlichen Beigeordneten von  „250,00 
€/Monat“  durch die Aufwandsentschädigung „270,00 €/Monat“ ersetzt, 
  
b.) die Aufwandsentschädigung des 3. ehrenamtlichen Beigeordneten von „87,75 
€/Monat“ durch die Aufwandsentschädigung „100,00 €/Monat“ ersetzt, 
  
c.) die Aufwandsentschädigung für den Ortsteilbürgermeister des OT Arnsgrün-
Bernsgrün-Pöllwitz von „300,38 €/Monat“ durch die Aufwandsentschädigung „332,00 
€/Monat“ ersetzt, 
  
d.)  nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: „Die in Satz 1 festgesetzten Beträge für 
die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit 
verändern sich ab 01.01. 2021 jährlich zum 01.01. um die letzte im Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Freistaats Thüringen jeweils veröffentlichte Preisentwicklungsrate 

nach § 26 Abs. 3 des Thüringer Abgeordnetengesetzes (ThürAbgG) in der Fassung der 

Neubekanntmachung v0m 09.03.1995 (GVBl. 05/1995 vom Ausgabetag 16.03.1995, S. 

121) in der Fassung der Änderung durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Thüringer 
Abgeordnetengesetzes vom 09.10.2008 (GVBl. 11/2008 vom Ausgabetag 17.10.2008, S. 

374).“ 
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§ 2 Inkrafttreten 
 
1. 
§ 1 Ziffer 1 tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. 
  
2. 
§ 1 Ziffer 2 tritt rückwirkend zum 01.02.2020 in Kraft. 
 
Zeulenroda-Triebes, den ….................... 
  
Nils Hammerschmidt                                                         (Dienstsiegel)     Bürgermeister “ 
  
 
Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO): Ist die Satzung unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz (ThürKO) 
enthalten sind oder auf Grund dieses Gesetzes (ThürKO) erlassen worden sind, zustande 
gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die 
Verletzung geltend machen. 
  
Ausgefertigt: Zeulenroda-Triebes, d. …................ 
  
Nils Hammerschmidt                                                   (Dienstsiegel) Bürgermeister 
  
 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      24    
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      1 
 
 

zu 23 Beschaffung eines Rettungsbootes, RTB2, für die Taucherabteilung der 
Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda 
Vorlage: BVZTö-101-2020 

  
  Herr Glock und Herr Hofmann stellen den Antrag, den Tagesordnungspunkt zur 

nächsten Sitzung zu beraten. Herr Glock hat ein günstigeres Angebot für ein Boot 
gefunden. Herr Jubold entgegnet, dass dieses Angebot  nicht den Anforderungen 
entspricht.  Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt. 

 Herr Hammer spricht sich dafür aus, dass die Wasserwacht am Strandbad 
angesiedelt werden sollte. 

 Herr Dr. Gerber bittet um Informationen, wo das Boot zu Wasser gelassen werden soll 
und zu den Ausrückezeiten.  

 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt den Kauf eines Rettungsbootes, 
RTB2, für die Stützpunktfeuerwehr Zeulenroda-Triebes. Mit der Lieferung des RTB2 wird 
die Fa. SBS Andernach GmbH, Industriestraße 15, 56626 Andernach beauftragt. 
 



S e i t e  | 13 

 

 
 Abstimmungsergebnis: 

- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      14 
- Dagegen:      2 
- Enthaltung:      9 
 
 

zu 24 Beschaffung einer Waschmaschine und eines Trockenschrank für 
Einsatzbekleidung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-
Triebes 
Vorlage: BVZTö-102-2020 

  
  Es wird um Information gebeten, welche Kosten für die Reinigung in Plauen für 1 Jahr 

anfallen.  
 
Beschlusstext: 
Der Stadtrat der Stadt Zeulenroda-Triebes beschließt den Kauf einer Waschmaschine 
und eines Trockenschrank für Einsatzbekleidung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Zeulenroda-Triebes. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
- Gesamtanzahl der Mitglieder des Stadtrates: 25 
- Anwesend:     25 
- nach § 38 ThürKO von der 
  Abstimmung ausgeschlossen:    0 
- Stimmberechtigt:    25 
- Dafür:      24 
- Dagegen:      0 
- Enthaltung:      1 
 
 

zu 25 Anfragen an den Bürgermeister 
  
 Herr Glock: 

- Anfrage zum Sachstand Berater (Umstrukturierung Verwaltungsprozesse) 
 Da andere Probleme anstanden, konnte die Thematik noch nicht angegangen 

werden. Die Verwaltungsstruktur wurde vom KAV überarbeitet. 
 
Herr Kirst: 
- Es wurde festgelegt, zu jeder Sitzung einen Lagebericht (Liquidität) zum Waikiki zu 

geben 
 Zur letzten Sitzung gab es keine Änderungen in Sachen Waikiki.  
 
Herr Höhn: 
- Anfrage, ob der Fördermittel-Antrag für das Waikiki bis 30.10.2020 abgegeben wurde 
 Der Antrag wurde eingereicht. Der Eingang für das Interessenbekundungsverfahren 

des Bundesprogramms ist bestätigt. Vor März 2021 ist nicht mit einer Aussage zu 
rechnen, da eine Vielzahl von Fördermittelanträgen gestellt wurde. Als „Plan B“ wird 
ein Antrag für das „Investitionsprogramm Sportstätten“  gestellt.  

 
Herr Dr. Gerber: 
- Ist die Kostennote für die Ausarbeitung HSK durch das Landratsamt bekannt? 
 Die Kosten können noch nicht benannt werden. 
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Herr Hofmann: 
- Das HSK sollte für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
 Das HSK wird auf der Homepage veröffentlicht 
 
Frau Bierlich: 
- Fragt an, wann die noch offenen Beschlüsse (z. B. Berater) umgesetzt werden 
 Eine Zeitschiene kann nicht benannt werden 
 
Herr Hammer: 
- Anfrage, ob Verhandlungen mit dem TSV in Sachen Schulsport stattgefunden haben 
 Man steht im Gespräch. Die Stadt hat den Beschluss der Kürzung umzusetzen. Man 

ist mit dem Vorstand vorangekommen. 
 
Herr Kirst: 
- Nachfrage in Sachen Seebühne – Aktenvermerk von Herrn Richter 

(Kommunalaufsicht). Herr Kirst bittet darum, Herrn Richter zur Stadtratssitzung 
einzuladen, um den Sachstand zu klären. 

 Die Angelegenheit gehört in den Aufsichtsrat. Man ist dabei, einen Vertrag zu 
erstellen.  

 
Herr Hofmann: 
- Warum wurde die Stelle Hochbauamt erneut ausgeschrieben? 
 Der Kollege, der eingestellt wurde, hat gekündigt. So dass eine erneute 

Ausschreibung notwendig geworden ist.  
  
 

  

zu 26 Sonstiges 
  
 Herr Rosenbaum spricht der Jagdgenossenschaft einen großen Dank aus, die in 

Eigeninitiative 550 m Weg gebaut hat. 
 
Herr Hofmann fragt an, wie die Schulen auf die jetzige Situation (Schüler und Lehrer der 
Solle-Schule in Quarantäne) mit digitalen Medien vorbereitet sind?  
 Derzeitig sind die Schulen noch nicht in der Lage, digitalen Unterricht durchzuführen. 
Es laufen jedoch viele vorbereitende Maßnahmen, man muss abwarten, was die Schulen 
und EDV-Firma ausgearbeitet haben. Es wurden die Mittel für mobile Endgeräte für 
bedürftige Kinder abgerufen. Die Ausschreibung für die Geräte ist in Arbeit.  
 Frau Skibbe ergänzt, dass der Landkreis einen Beschluss für ein Rechenzentrum 
gefasst hat, um die Digitalisierung voranzutreiben.  
 
Des Weiteren fragt Herr Hofmann in Sachen AG „Radwege“ an. Es liegt noch kein 
Protokoll vor. Wann tagt der nächste Arbeitskreis?  
 Das Protokoll wird am morgigen Tag verschickt. Ein Termin für die nächste Beratung 
steht noch nicht fest.  
 
Weiterhin fragt Herr Hofmann in Sachen Jahresabschlüsse 2018/2019 an. Jedem Bürger 
müssen die Jahresabschlüsse zugänglich gemacht werden.  
 Die Kommunalaufsicht hat schriftlich mitgeteilt, wie mit der Situation umzugehen ist. 
Der Jahresabschluss 2018 ist in Arbeit. 
 
Herr Prediger hat eine Anfrage zu Einsätzen der Feuerwehr. Wenn Mitarbeiter des 
Bauhofes bei den Feuerwehr-Einsätzen gebunden sind, bleibt die Arbeit des Bauhofes 
liegen.  
 Man ist froh über jeden Mitarbeiter des Bauhofes, der schnell bei den Feuerwehr-
Einsätzen einsetzbar ist.  
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Herr Hofmann möchte wissen, welche Kosten in der Angelegenheit Seebühne entstehen.   
 Die Kosten sind in der Haushaltsstelle Sachverständigen- und Gerichtskosten 
verankert. Die Kosten können noch nicht benannt werden, da die Angelegenheit noch 
nicht abgeschlossen ist. 
 
Herr Hammerschmidt teilt, mit dass das Schreiben des Landratsamtes in Sachen 
Beschluss HSK den Stadträten zuging. Es wurde festgestellt, dass der Beschluss zur 
Ablehnung des HSK rechtswidrig war. Ab 01.12.2020 wird die Stelle des Kämmerers 
besetzt und dann kann zeitnah die 3. Fortschreibung des HSK beginnen. 
 
 
 

  
 
 
 
Zeulenroda-Triebes, den 13.11.2020 
 
 

Hammerschmidt, Bürgermeister Rösler, Schriftführerin 
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